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Öffentliche Anhörung zu "Schuldenbremse" - Statement des
Rechnungshofs

Anhörung der FDP/DVP-Fraktion im Landtag am 02.07.2013 zum

Gesetzentwurf zur Verankerung der Schuldenbremse des Grundgesetzes in der Landesverfassung -
Drucksache 15/3239

Äußerung des Rechnungshofs

 

Der Rechnungshof hat schon vor Jahren - lange bevor es die sogenannte Schuldenbremse im
Grundgesetz gab - die Einführung eines rechtlichen Instrumentariums gefordert, um den Weg des Landes
in eine immer höhere Verschuldung zu beenden. Bereits in unserer Denkschrift von 2006 haben wir
empfohlen, eine geeignete Regelung in der Landesverfassung und in der Landeshaushaltsordnung zu
verankern. Diese Forderung wird demnächst Ihr 10-jähriges Bestehen feiern, und wir werden dann 2016
feststellen müssen, dass sich die Schulden des Landes in diesen 10 Jahren von seinerzeit 42 Milliarden
Euro auf dann voraussichtlich 49 Milliarden Euro erhöht haben.

Inzwischen besteht ja weitergehend politischer Konsens darüber, dass es so nicht weitergehen kann. Die
Landesregierung ist auf der Basis eines Gutachtens, das aus meiner Sicht nicht in allen Teilen
überzeugend ist, allerdings der Auffassung, aufgrund der bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen
erst 2020 zur Nullverschuldung kommen zu sollen; wir als Rechungshof sehen dies anders und fordern in
unseren seitherigen Denkschriften immer wieder, das grundsätzliche Verschuldungsverbot so bald wie
möglich in der Landesverfassung zu verankern. Insofern liegt der Gesetzentwurf der FDP/DVP-Fraktion
richtig, als er mit der Autorität der Landesverfassung und schon deutlich früher als von der
Landesregierung geplant eine weitere Neuverschuldung grundsätzlich verbieten will.

Bevor ich zu einigen Einzelheiten des Entwurfs etwas sage, noch eine grundsätzliche Bemerkung: Das
Herbeiführen der nach Auffassung des Rechnungshofs gebotenen Rechtslage - Verschuldungsverbot in
der Landesverfassung - ist die eine Seite der Medaille; das andere ist die daraus zwingend folgende
konsequente Politik des Sparens. Niemand sollte sich der Illusion hingeben, man hätte schon das Ziel
erreicht, wenn das grundsätzliche Verbot der Verschuldung in der Verfassung steht.

Gerade wenn das Ziel des ausgeglichenen Haushalts - so wie wir das wollen und wie die FDP-Fraktion es
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mit ihrem Gesetzesentwurf will - früher erreicht werden soll, heißt das: Das Land muss sein Personal
schnell und deutlich reduzieren; das bedeutet einfach ein paar Leute weniger in den Regierungspräsidien
und in den Ministerien; mitnichten, denn wer den Landeshalthalt wirklich sanieren will, kommt nicht
darum herum, Lehrerstellen zu streichen - weit über das hinaus, was die Regierung schon geplant hat -
und auch andere Schonbereiche wie Polizei und Justiz ins Blickfeld zu nehmen. Auch die eine oder
andere Fakultät unserer Universitäten und die eine oder andere Hochschuleinrichtung im Übrigen
werden dann auf den Prüfstand müssen. Liebgewonnene Gewohnheiten im Bereich der Wirtschafts- und
Landwirtschaftsförderung müssen hinterfragt und in vielen Fällen gestrichen werden, ebenso Altes und
Neues in den Bereichen von Umwelt- und Naturschutz. Bitte erwecken Sie nie den Eindruck, man könne
die Nullverschuldung in der Verfassung vorgeben und keiner merkt was von den Folgen. Wer den
strukturell ausgeglichenen Haushalt will, darf keine Schonbereiche definieren, nicht einmal Kunst und
Kultur.

Übertreibe ich hier? Wohl kaum; Sie wollen 2013 750 Millionen Euro einsparen und in den Folgejahren
500 Millionen Euro anstelle der von der Regierung geplanten 316 Millionen Euro. Wenn Sie eine
Einsparung von 500 Millionen Euro zur Hälfte durch Personalreduktion erbringen wollen, müssen sie
4.000 Stellen sofort und auf Dauer streichen. Eine proportionale Verteilung dieser Stellen unterstellt,
würden auf den Bereich des Kultusministeriums 2.000 Stellen entfallen, die zu streichen wären, und
zwar über die 17.000 Gesamtstellen hinaus, die schon als künftig wegfallend im Haushaltsplan stehen.

Die Aufgabe, dazu Tacheles zu reden, meine Damen und Herren, ist mit der Vorlage Ihres Gesetzentwurfs
noch nicht geleistet, aber das wissen Sie ja.

Nun zu einigen Details des Entwurfs:

Der Gesetzesentwurf ähnelt in weiten Teilen dem Entwurf einer Verordnung des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 Landeshaushaltsordnung vom
07.06.2013. In wichtigen Punkten ist er jedoch deutlich ambitionierter:

Der Haushaltsausgleich soll bereits ab 2017 statt erst 2020 erfolgen.

Jährliche Einsparung 750 Millionen Euro im ersten Jahr (2013) und in den Folgejahren
500 Millionen Euro statt 316 Millionen Euro
Daraus ergibt sich eine zulässige Gesamt-Neuverschuldung von 4,1 Milliarden Euro statt
9,2 Milliarden Euro.

Diese schuldenreduzierenden Festlegungen halten wir für richtig und für geboten.

Problembereiche sind insbesondere finanzielle Transaktionen, Nachtragshaushalte und das
Kontrollkonto.
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Die vorgesehene Bereinigung um finanzielle Transaktionen kann zu Schuldenerhöhungen führen,
die nicht auf die Obergrenze angerechnet werden. Beispielsweise betrifft dies Investitionen über
Sondervermögen. Auch für diese Schulden besteht aber das Risiko, ob die Zinslasten dauerhaft zu
tragen sind.
In Nachtragshaushalten dürfen zusätzliche Schulden von bis zu 3 Prozent der veranschlagten
Netto-Steuereinnahmen genehmigt werden. Zwar wird diese zusätzliche Neuverschuldung bei dem
Kontrollkonto berücksichtigt. Besser wäre jedoch, die Ausgaben zu kürzen statt über eine weitere
Ausnahmeregelung neue Schulden zu ermöglichen.
Ein negativer Saldo aus dem Kontrollkonto soll in einem „angemessenen“ Zeitraum getilgt werden.
Hier wäre eine konkrete, kurz bemessene Frist stringenter.

Noch klärungsbedürftig erscheint uns, unter welchen Voraussetzungen die Finanzierung öffentlicher
Investitionen durch Private möglich sein sollen - Stichwort ÖPP. Denn durch solche Projekte steigen zwar
nicht die öffentlichen Schulden, wohl aber die Verpflichtungen, die als Mietzins oder Leasingraten am
Ende ebenso wie Zinsverpflichtungen die öffentlichen Haushalte über Jahre und Jahrzehnte dauerhaft
belasten. Hier wird der Maßstab, den auch der Rechnungshof stets eingefordert hat, nämlich der
Nachweis der Wirtschaftlichkeit, nicht singulär bleiben können; man wird ihn ergänzen müssen um eine
Prüfkomponente, ob die Haushalte der Zukunft die aus solchen Projekten folgenden Belastungen tragen
können.

Die möglichen Auswirkungen Ihres Entwurfs auf die Verschuldungssituation möchten wir wie folgt
zusammenfassen:

Das Land hatte zum 31.12.2012 45,2 Milliarden Euro Schulden, davon 43,3 Milliarden Euro am
Kreditmarkt aufgenommen.

Nach dem Gesetzentwurf der FDP/DVP-Fraktion können 4,1 Milliarden Euro neue Schulden
aufgenommen werden.
Über die Steuerschwankungskomponente (Konjunkturkomponente) können über mehrere Jahre
mehrere Milliarden Euro neue Schulden zusammenkommen.
 Durch Ausnahmesituationen, die nicht zu kalkulieren sind, kann sich die Neuverschuldung deutlich
erhöhen.
 Weitere, nicht in die Berechnung einfließende Schulden/kreditähnliche Verpflichtungen können
über Sondervermögen oder durch ÖPP entstehen.

Dies alles zeigt, dass auch auf der Basis Ihres im Grundsatz begrüßenswerten Gesetzentwurfs die Gefahr
einer weiter steigenden Verschuldung besteht. Sie wird aber auf jeden Fall im Vergleich zur geltenden
Rechtslage deutlich gemindert.
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Gestatten Sie mir am Ende noch einen kurzen Ausblick:

Meine Damen und Herren, all die Schuldenbremsen, die derzeit diskutiert oder auch beschlossen
werden, haben eine große Schwäche: Sie bewegen sich zwangsläufig im kameralen System, das heißt,
sie sind blind für die Auswirkungen auf das Vermögen der Körperschaft. Sie sind quasi die Konsequenz
aus der Erkenntnis, dass bei allen öffentlichen Körperschaften die Schulden unablässig steigen, wenn
man nicht einen justiziablen, aber leider auch recht primitiven Riegel vorschiebt. So weit, so folgerichtig.

Daneben bleibt aber betriebs- und volkswirtschaftlich auch richtig, dass die Verschuldung - oder
vornehmer formuliert - die Aufnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung wirtschaftlicher Investitionen
sehr wohl richtig und vernünftig sein kann, jedenfalls dann, wenn sie entsprechend der Lebens- oder
Nutzungsdauer getilgt werden. Kann es denn dauerhaft richtig sein, dass das Land - oder andere
öffentliche Körperschaften, die sich ein Schuldenverbot auferlegen, solche richtigen und vernünftigen -
zeitlich befristet fremdfinanzierten - Investitionsentscheidungen nie mehr treffen dürfen?

Ich persönlich meine: Nein, das kann nicht das letzte Wort sein. Noch immer besteht ja die Hoffnung,
dass die öffentlichen Körperschaften - idealerweise mindestens europaweit - zu einem einheitlichen
Rechnungswesen finden, das eine Vermögensrechnung einschließt und in dem sie alle gezwungen sind,
Jahr für Jahr eine Vermögensbilanz nach einheitlichen Kriterien vorzulegen. Wenn das gelingt, wird nach
meiner Überzeugung nicht mehr in den Verfassungen stehen: Schulden machen verboten, sondern
stattdessen: Kapitalverzehr verboten!

Aufatmen ist dann aber keineswegs angesagt: Denn Kapitalverzehr vermeiden ist nicht leichter, sondern
noch schwerer als nur das Vermeiden von Schulden; am Beispiel des Landes: Selbst wenn das Land
keine neuen Schulden macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Kapital abnimmt, denn die
betriebswirtschaftlichen Abschreibungen werden bei Weitem nicht erwirtschaftet. Und selbst notwendige
Investitionen werden - noch verstärkt durch die Schuldenbremse - vielfach unterlassen.

Dieser Ausblick soll aber meine zentralen Aussagen nicht verwässern oder relativieren: Ihr
Gesetzentwurf entspricht im Kern Forderungen des Rechnungshofs, er ist finanz- und haushaltspolitisch
geboten. Was Sie noch leisten müssen: Den Menschen im Land und auch den Mitarbeitern des Landes
klar machen, dass die Umsetzung Ihres Entwurfs ihnen erhebliche Einschnitte und spürbare
Verschlechterungen abverlangt.


